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Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für junge Menschen 06.06.2007

 
 
Übertragung der kommunalen Sportanlagen an die Sportvereine 
1. Nachtrag zu den Nutzungsverträgen 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verwaltung wird gebeten, mit dem FC Eintracht Norderstedt e.V., mit dem SV Fried-
richsgabe e.V., mit dem Glashütter SV e.V. und mit dem TuRa Harksheide e.V. einen ersten 
Nachtrag zu den Nutzungsverträgen der kommunalen Sportanlagen gemäß Anlage 1 abzu-
schließen. Den Vereinen werden ab 2007 jährlich Zuschüsse (HHst 5500 701100) gemäß 
Anlage 2 mit einem Gesamtvolumen von 433.500 € pro Jahr gewährt.  
 
 
 
Sachverhalt 
 

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen nach § 13 der Nutzungsverträge über die 
kommunalen Sportanlage (vgl. Anlage 3) hat die Verwaltung auf der Basis der Abrechnun-
gen 2005 und 2006 mit den Vereinen ein Budget für die folgenden Jahre verhandelt. 

Aufgrund der Abrechnungen und der sich abzeichnenden Kostenentwicklungen in den 
nächsten Jahren hat die Verwaltung ein Einsparpotential von 10 % der bisher ausgezahlten 
und spitz abgerechneten Zuschüsse errechnet. Aufgrund der bekannten Umsatzsteuerprob-
lematik hat die Verwaltung auf die bekannten Personalkosten 7% wieder heraufgerechnet. 
Die sich daraus ergebenen Summen waren Grundlage für die Vertragsverhandlungen mit 
den Vereinen. 

Nach § 14 des Nutzungsvertrags sind Investitionskosten nicht Bestandteil des Vertrags. 
Während der letzten zwei Jahre hat sich gezeigt, dass diese Regelung in der Praxis zu Rei-
bungsverlusten führt, da gerade kleinere Beschaffungen oftmals nicht ein Jahr im Voraus zu 
planen sind. In Abstimmung mit der Kämmerei ist daher mit den Vereinen abgesprochen 
worden, dass zukünftig ein Teil des Budgets  (plus 11 – 12 % der errechneten Zuschuss-
summe) für eine Pauschale für notwendige Investitionen an der Außenanlage und zur Be-
schaffung von beweglichen Vermögen bis zu eine Höhe von max. 20.000 € ohne Mehr-
wertsteuer pro Maßnahme zur Verfügung steht.  
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In der Vergangenheit waren nachfolgende Beträge bei der Beschaffung von beweglichen 
Vermögen bei der Hhst. 5600.93500 veranschlagt: 
 
 

2002 2003 2004 2005 
32.100 € 35.800 € 96.000 € 72.000 € 

 

Die Verhandlungen mit den Vereinen fanden in der 19. Kalenderwoche statt. Mit den Verei-
nen wurde die Summe des Budgets entsprechend der Anlage 2 und der Text des 1. Nach-
trags entsprechend Anlage 1 verhandelt. Alle Vereine haben schriftlich erklärt, dass sie mit 
den dargestellten Verhandlungsergebnissen einverstanden sind. 

 
 
 
 
 


